
  24.06.1954 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.06.1954 

Geschäftszahl 

0774/53 

Rechtssatz 

Die Disziplinarstrafe der Versetzung in den Ruhestand mit vermindertem Ruhegenuß gemäß § 93 Abs 1 
lit d DP trifft nicht nur den fortlaufenden Ruhegenuß, sondern auch die Abfertigung. 
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